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Pressemitteilung 

 

Monopolkommission warnt: Sondervermögen Schiene muss für 
echten Neustart genutzt werden 

Die Monopolkommission warnt in ihrem heute veröffentlichten 10. Sektorgutachten Bahn da-
vor, eine historische Chance zu verspielen: Das geplante Sondervermögen Infrastruktur zur 
Modernisierung des deutschen Schienennetzes darf nicht in alten Strukturen versickern, son-
dern muss als Hebel für einen echten Neustart genutzt werden. 

„Geld alleine reicht nicht aus. Wir müssen jetzt die Chance nutzen, einen echten Kurswech-
sel bei der Bahn zu vollziehen“, sagt Prof. Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommis-
sion. „Es bedarf grundlegender, struktureller Veränderungen, damit das Sondervermögen 
auch kosteneffizient im Schienennetz ankommt und nicht in intransparenten Finanzflüssen 
verpufft.“ 

Die Monopolkommission empfiehlt daher: 

• Zweckgebundene Mittel für Modernisierung und Digitalisierung: Die Bundesregie-
rung soll das Sondervermögen für die Schiene ausschließlich für zukunftsgerichtete 
Maßnahmen verwenden. Neben der Modernisierung des Schienennetzes soll sie be-
sonders die Digitalisierung von Abläufen und der Infrastruktur vorantreiben. Denn 
durch eine höhere Effizienz bei den Abläufen verringern sich die Trassenpreise für alle 
Eisenbahnverkehrsunternehmen und damit die Ticketpreise für Kundinnen und Kun-
den.  

• Transparenz und fachkompetente Kontrolle: Eine Steuerungs- und Monitoringstelle, 
unter Beteiligung von Expertinnen und Experten aus der Branche, soll die Finanzflüsse 
kontrollieren. Sie prüft, ob die Mittel kosteneffizient verwendet und klar definierte 
Ziele des Bundes erreicht werden. So kann sichergestellt werden, dass die Investitio-
nen den größtmöglichen Nutzen für das Gemeinwohl schaffen.  

• Strukturelle Entflechtung: Die Monopolkommission begrüßt, dass die neue Bundes-
regierung die DB InfraGO AG weiter entflechten und Aufsichtsrat sowie Vorstand neu 
aufstellen, vor allem aber mit mehr Fachkompetenz versehen möchte. Langfristig 
bleibt die Empfehlung bestehen, Netz und Betrieb der Bahn eigentumsrechtlich gänz-
lich voneinander zu trennen. Bis dahin gilt die Minimalforderung, dass alle Verant-
wortlichkeiten rund um die Bahninfrastruktur an die DB InfraGO AG übergeben wer-
den. Außerdem sollen die Verträge zwischen der DB AG und der DB InfraGO AG, durch 
die Gewinnabführung und Kontrolle geregelt werden, beendet werden.  

Laut Monopolkommission besteht die Gefahr, dass öffentliche Mittel nicht wie vorgesehen im 
Schienennetz ankommen, sondern indirekt durch Quersubventionierungen anderen Berei-
chen des DB-Konzerns zugutekommen. Die Finanzflüsse zwischen der DB AG und ihrer Tochter 
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InfraGO AG gelten als wenig transparent. Problematisch ist dabei die Doppelrolle des Kon-
zerns: Einerseits betreibt er über die DB InfraGO AG das Schienennetz, andererseits nutzt er 
es selbst mit DB-eigenen Verkehrsunternehmen. Diese Struktur erschwert faire Wettbewerbs-
bedingungen.  

Neben dieser strukturellen Benachteiligung kommt ein weiterer Wettbewerbsnachteil für an-
dere Anbieter hinzu: Die rasant gestiegenen Trassenpreise. Vor dem Beschluss des Sonder-
vermögens Infrastruktur hatte die Bundesregierung zusätzliche Mittel an die DB InfraGO AG 
über eine Eigenkapitalerhöhung fließen lassen, um die Sanierung des Schienennetzes voran-
zutreiben. Hintergrund war, dass die Schuldenbremse eine Finanzierung von Investitionen 
über Bauzuschüsse nicht zuließ. Dieser Schritt und die hohen Zinsen auf das Eigenkapital ha-
ben die Trassenpreise jedoch je nach Segment um bis zu ca. 30 Prozent in den letzten fünf 
Jahren in die Höhe schießen lassen. Zudem ist bislang unklar, wie hoch die Trassenpreise 2026 
ausfallen werden. Das macht es den Wettbewerbern auf der Schiene zusätzlich schwer, im 
Markt zu bestehen.  

Die Monopolkommission empfiehlt daher eine vorübergehende Absenkung der Eigenkapital-
verzinsung bei der DB InfraGO AG, um die Trassenpreise abzubremsen. Außerdem soll der 
Bund Anreize gezielt nachschärfen, um eine höhere Qualität und Pünktlichkeit durch die Ei-
senbahninfrastruktur zu erreichen.  

„Nur wenn das Sondervermögen und die Absenkung der Trassenpreise wettbewerbsorien-
tiert für die Schiene ausgestaltet werden, profitieren Reisende und der Güterverkehr von 
günstigeren Preisen, mehr Innovationen und besserer Qualität“, betont Prof. Tomaso Duso.  

___________________________________________________________________________ 

Über die Monopolkommission: 

Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Beratungsgremium, das die Bundesregierung 
und den Gesetzgeber in den Bereichen Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht und Regulie-
rung berät. Die Monopolkommission besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Bundespräsiden-
ten auf Vorschlag der Bundesregierung ernannt werden. Professor Tomaso Duso ist seit 2024 
Vorsitzender der Kommission. 
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